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Platzvorschriften Indoor Flugfeld 
 
 
 
1. In der Halle dürfen nur Modelle mit Elektroantrieb geflogen werden. 

Jeder Pilot hat dazu den gesetzlichen vorgeschriebenen Versicherungsnachweis zu besitzen. 
 
2. Die Halle darf nur mit sauberen Turnschuhen oder in Socken betreten werden. 

Die Nutzung der Duschen in den Garderoben ist nicht gestattet. Der Hallenboden ist nach dem Flugbetrieb auf 
allfällige Frackteile abzusuchen. Die Anlage ist sauber aufgeräumt zu verlassen. 

 
3.  Reparaturarbeiten, insbesondere Klebearbeiten sind ausserhalb der Halle auf einer geeigneten Unterlage zu 

erledigen. Für Beschädigungen an der Infrastruktur ist jeder Nutzer selbst verantwortlich und haftbar. 
 

4. Das Fluggebiet beschränkt sich auf den Indoorbereich der Hallen. Während des Flugbetriebs wird aus 
Sicherheitsgründen nicht über das Feld der Halle gelaufen. 

 
5. Flugberechtigt ist jedes MCL Mitglied. Gastpiloten, in Begleitung eines MCL-Mitgliedes, sind unter Einhaltung der 

Vorschriften flugberechtigt. 
 
6. Der Pilotenstandort befindet sich am Hallenrand in der Mitte der Halle. Ausnahmen können durch die anwesenden 

Piloten bestimmt werden. 
 
7. Jeder Pilot fliegt nach bestem Wissen und Gewissen vorsichtig und rücksichtsvoll. Jeder startet sein Modell auf 

eigenes Risiko. 
 
8. Für spezielle Modelle, Sonderaktionen oder Flugphasen wie Speedflug, wilde Manöver etc. sind separate 

Zeitfenster bzw. Slots einzurichten. Es steht jedem Piloten frei, an solchen Slots teilzunehmen. 
Es ist darauf zu achten, dass jeder Pilot ausreichend Flugzeit erhält und die verschiedenen Slots klar und 
rechtzeitig angekündigt werden. 

 
9. Im gemässigten Slot mit langsam fliegenden Modellen sind maximal 4 Modelle gleichzeitig in der Luft gestattet.  
 
10. Jedes Mitglied ist verantwortlich, dass diese Vorschriften eingehalten werden. 
 
11. Die Flugzeiten und Daten werden jeweils separat bekannt gegeben. 
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